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Tierarzt als Unternehmer 

Derzeit werden von Finanzbeamten  schwerpunktmäßig Ka-
pitalzu- und -abflüsse auf Basis einer Risikoauswahl bei 
Privat personen geprüft. Während es den Behörden bei 
Kapital zuflüssen aus der Schweiz und Liechtenstein auf ös-
terreichische Bankkonten traditionell vorwiegend um die Her-
kunft der Gelder und deren Versteuerung als Kapitalerträge 
geht, ist die Durchleuchtung von Kapitalabflüssen eine neue 
Facette – auch im Rahmen von Betriebsprüfungen.
 
MELDUNG VON KAPITALABFLÜSSEN
Das sogenannte Kapitalabfluss-Meldegesetz – wir haben da-
rüber im Zuge unseres Projekts „RegistrierkassenFIT“ infor-
miert – verpflichtet unter anderem alle Banken, Kapital abflüsse 
ab mindestens € 50.000,00 von Konten oder Depots natür-
licher Personen an das Bundesministerium für Finanzen zu 
melden. Ausgenommen von dieser Meldepflicht sind z. B. 
Kapital abflüsse von Geschäftskonten oder Anderkonten von 
Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreuhändern.
Kapitalabflüsse sind die Auszahlung und die Überweisung  
von Sicht-, Termin- und Spareinlagen, aber auch viele erwei-
terte Tatbestände wie etwa die Schenkung von Wertpapie-
ren. Auch Umwidmungen eines bestehenden Kontos in ein 
Geschäftskonto und die Überweisung von einem Priva tkonto 
auf ein Geschäftskonto stellen Kapitalabflüsse dar. Ebenso be-
steht Meldepflicht, wenn der Kapitalabfluss in mehreren Vor-
gängen, zwischen denen offenkundig eine Verbindung gege-
ben ist, getätigt wurde.
 
TIERÄRZTE ALS PRIVATPERSONEN BETROFFEN
Weil Unternehmer so auch hinsichtlich ihres Privatvermögens 
in das Fadenkreuz der Finanzverwaltung gelangen, gibt es 
 verfahrensrechtliche Aspekte, die Ihre Privatsphäre schützen 
und auf die Sie sich im Anlassfall auch berufen sollten:
 

• Behördliche Anfragen zu Kapitalabflüssen nach KapMeldeG 
bedürfen eines konkreten Verdachts der Steuerunehrlichkeit. 
Derartige Bedenken müssen aus der finanzamtsseitig vorhan-
denen Aktenlage zu schöpfen sein. Die Anfragen müssen die-
se Umstände auch zu erkennen geben. Ganz allgemein formu-
lierte Auskunftsverlangen genügen dieser Anforderung nicht.

• Die Frage nach der Mittelherkunft ist legitim, die Frage nach 
dem Ziel der Mittelverwendung stellt einen schwerwiegenden 
Eingriff in die Privatsphäre dar und ist nur bei begründetem 
Folgeverdacht statthaft.

• Anfragen nach dem KapMeldeG können nicht als Umgehung 
der (strengeren) Voraussetzungen für eine Auskunftserlan-
gung nach dem KontRegG aufgefasst werden.

• Die bloße Verweigerung einer Auskunft über festzustellen-
de Kapitalbewegungen führt für sich gesehen noch zu kei-
ner Schätzungsbefugnis (-pflicht) iSd § 184 BAO. Stets müs-
sen noch andere Umstände hinzutreten, die es wahrscheinlich 
erscheinen lassen, dass bewegte Kapitalien aus dem steuer-
lich illegalen Bereich stammen oder in diesen Eingang gefun-
den haben.
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